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Die in dieser Publikation enthaltenen Lösungen schließen andere, mindestens ebenso 

sichere Lösungen nicht aus, die auch in Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europä- 

In dieser Publikation wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo die-

ses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche gram-

matische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist.

gesetzes gemeint.
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Weitere Informationen zur VBG :nden Sie unter www.vbg.de
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Gegenüber der Version 1.0/2010-12 wurde folgende Änderung vorgenommen:

Das Kapitel 4 „Das Unternehmermodell“ wurde inhaltlich überarbeitet.
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Unternehmer haben mit der DGUV Vorschri6 2 „Betriebsärzte und Fachkrä6e für Arbeits- 

sicherheit“ die Möglichkeit, Arbeitsschutz wirkungsvoller in die Gestaltung ihrer Ar-

beits- und Wertschöpfungsprozesse zu integrieren. Die Vorschri6 regelt die Aufgaben 

und den Umfang der Tätigkeit von Betriebsärzten und Fachkrä6en für Arbeitssicherheit.

Betriebsärzte und Fachkrä6e für Arbeitssicherheit helfen, Prozesse sicher und störungs- 

frei zu gestalten und die Leistungsfähigkeit sowie die Leistungsbereitscha6 der Be-

schä6igten zu fördern. Die Vorschri6 bietet einen Rahmen, mit dem die Kompetenzen 

der Betriebsärzte und Fachkrä6e für Arbeitssicherheit flexibler und den tatsächlichen 

betrieblichen Gegebenheiten entsprechend abgerufen werden können. Sie gilt ab  

1. Januar 2011 für alle Unternehmen der VBG. 

Mit der vorliegenden Fachinformation möchte die VBG über die DGUV Vorschri6 2 infor-

mieren. Die Fachinformation richtet sich an Unternehmer, Führungskrä6e, Interessen-

vertretungen sowie Arbeitsschutzexperten in und außerhalb der Unternehmen.

Betreuungsmodelle

Je nach Beschäftigtenzahl ergeben sich unterschiedliche Möglichkeiten der Be-

treuung:

Regelbetreuung in Unternehmen mit mehr als 10 Beschä6igten – siehe Seite 6

Regelbetreuung in Unternehmen mit bis zu 10 Beschä6igten – siehe Seite 9

Unternehmermodell – mit weniger als 30 beziehungsweise 50 Beschä6igten 

–  siehe Seite 11

  

Grundsätzlich neu geregelt wurde in der DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ die Regelbetreuung in Unternehmen mit mehr als 

10 Beschäftigten.

Die DGUV Vorschri6 2 „Betriebsärzte und Fachkrä6e für Arbeitssicherheit“ ersetzt 

die bisher geltende Unfallverhütungsvorschri6 BGV A2 „Betriebsärzte und Fach- 

krä6e für Arbeitssicherheit“.

Einleitung
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1. Was ist das Neue an der DGUV VorschriP 2?

Die DGUV Vorschri/ 2 „Betriebsärzte und Fachkräf-

te für Arbeitssicherheit“ eröBnet den Unternehmen 

mehr Möglichkeiten, den Arbeitsschutz für Betriebs-

prozesse bedarfsgerecht zu nutzen. Im Folgenden 

werden die wesentlichen neuen Regelungen vorge-

stellt, die sich vor allem an Unternehmen mit mehr 

als 10 Beschä/igten richten.

Eigenverantwortung der Unternehmer steigt

Die DGUV Vorschri6 2 stärkt die Eigenverantwor-

tung des Unternehmers. Er hat mehr Spielraum zu 

entscheiden, welche Arbeitsschutzmaßnahmen 

im Unternehmen umgesetzt werden, um einen rei-

bungslosen und sicheren Wertschöpfungsprozess zu 

gestalten und die Beschä6igten produktiv und ge-

sund einzusetzen. 

Der Unternehmer entscheidet auf der Grundlage der 

DGUV Vorschri6 2, wie er die spezidschen Kompe-

tenzen der Betriebsärzte und Fachkrä6e für Arbeits-

sicherheit nutzt. Mit der Stärkung der Eigenverant-

wortung wird ein Prozess fortgesetzt, der Mitte der 

1990er Jahre mit dem Arbeitsschutzgesetz begonnen 

wurde.
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Gefährdungsbeurteilung als zentrales Werkzeug

Das Werkzeug, um den Arbeitsschutz in die Arbeits-

abläufe eigenverantwortlich zu integrieren, ist für 

den Unternehmer nach der DGUV Vorschri6 2 die  

Beurteilung der Arbeitsbedingungen (Gefährdungs-

beurteilung). Sie ermöglicht ihm, zielgerichtet die 

Gefährdungen, Belastungen und Schwachstellen in 

seinem Wertschöpfungsprozess, in den Arbeitsbe-

dingungen und der Arbeitsgestaltung zu erkennen 

und entsprechende Verbesserungsmaßnahmen fest-

zulegen. 

Bei einem so verstandenen Arbeitsschutz geht es da-

rum, Prozesse wirtscha6lich und gesundheitsgerecht 

sowie rechtssicher zu gestalten. Die Gefährdungsbe-

urteilung ermöglicht genau dieses.

Die Betriebsärzte und Fachkrä6e für Arbeitssicher-

heit unterstützen den Unternehmer, das Werkzeug 

„Gefährdungsbeurteilung“ wirkungsvoll einzusetzen.

Der tatsächlich benötigte Betreuungsbedarf ist ent-

scheidend

Unternehmer können – vor allem mithilfe der Ge-

fährdungsbeurteilung – sehr genau beschreiben, wo 

ihr Bedarf an Unterstützung durch Betriebsärzte und 

Fachkrä6e für Arbeitssicherheit liegt. Aus der Gefähr-

dungsbeurteilung ergeben sich zum Beispiel Fragen 

wie: Gibt es neue Technologien, die den Arbeitspro-

zess sicherer und egzienter gestalten? Wie können 

spezidsche Gefährdungen von Arbeitsmitteln besei-

tigt werden? Sind arbeitsmedizinische Vorsorgeun-

tersuchungen erforderlich? Gibt es neue und sichere 

Arbeitsverfahren in der Branche, die sich bewährt 

haben? 

Die DGUV Vorschri6 2 stärkt so eine auf den betriebs-

spezidschen Bedarf ausgerichtete Dienstleistung 

durch die Betriebsärzte und Fachkrä6e für Arbeitssi-

cherheit.

Gemeinsames Handeln aller Beteiligten

Die DGUV Vorschri6 2 fordert alle beteiligten Partner 

– Unternehmer, Interessenvertretungen, Betriebsärz-

te und Fachkrä6e für Arbeitssicherheit – zum Dialog 

auf. In diesem Dialog wird gemeinsam festgelegt, 

welche Leistungen in welchem Umfang von wem er-

bracht werden.

Qualität statt Quantität im Arbeitsschutz 

Arbeitsschutz und die Betreuung im Arbeitsschutz 

soll vom tatsächlichen betrieblichen Bedarf ausge-

hen sowie den Wertschöpfungsprozess unterstützen. 

Die Dienstleistungen der Betriebsärzte und Fachkräf-

te für Arbeitssicherheit orientieren sich nicht mehr 

ausschließlich an vorgegebenen Einsatzzeiten. Nicht 

quantitative und formale Fragen bestimmen den Ar- 

beitsschutz, sondern der Nutzen, den der Arbeits-

schutz für die Arbeitsprozesse im Unternehmen be-

sitzt. 

Fazit

Die DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicher-

heit“ bietet den Unternehmern die Möglichkeit, sich zum Arbeitsschutz 

bedarfsgerecht beraten und betreuen zu lassen. Für die Betriebsärzte 

und Fachkräfte für Arbeitssicherheit bietet sich die Möglichkeit, den 

Nutzen ihrer gemeinsam abgestimmten Betreuungsleistungen für die 

Unternehmensentwicklung deutlich zu machen und sich gezielt einzu-

bringen.
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Grundbetreuung

Für die Grundbetreuung hat die VBG für verschiedene  

Branchen Einsatzzeiten festgelegt – siehe Anhang 

„Zeiten der VBG-Betriebe für die Grundbetreuung“, 

Seite 13. 

Die Inhalte der Grundbetreuung dnden Sie im Kapitel 

2.1 „Was gehört zur Grundbetreuung?“.

2. Wie sieht die Regelbetreuung in Unternehmen   
 mit mehr als 10 BeschäPigten aus?

Gruppe II
(mittlere Gefährdung)

Gruppe III
(geringe Gefährdung)

Einsatzzeit (Std./pro Jahr 
pro Beschä6igtem/r)

1,5 0,5

Die Betreuung in Unternehmen mit mehr als 10  

Beschä/igten besteht aus zwei Bestandteilen:

Wertschöpfungsprozesse 
des Unternehmens

Grundbetreuung

Zeiten in der 
DGUV Vorschri6 2 

festgelegt

BetriebsspeziWsche 

Betreuung

Inhalte und Umfang 
werden im Dialog im 
Unternehmen fest-

gelegt

BetriebsspeziWsche Betreuung

Für die betriebsspezidsche Betreuung legt der Unter-

nehmer den Bedarf selbst im Dialog mit der Interes-

senvertretung, den Betriebsärzten und Fachkrä6en 

für Arbeitssicherheit fest – siehe Kapitel 2.2 „Was 

umfasst die betriebsspezidsche Betreuung?“.
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Die Grundbetreuung umfasst die grundlegenden 

Unterstützungsleistungen der Betriebsärzte und der 

Fachkrä6e für Arbeitssicherheit, die unabhängig von 

betriebsspezidschen Erfordernissen immer zu erbrin-

gen sind. 

Zur Grundbetreuung gehört beispielsweise, den Un-

ternehmer zu unterstützen und zu beraten bei:

der Konzeption, Durchführung und Auswertung 

der Gefährdungsbeurteilung 

der Unterhaltung von Betriebsanlagen 

dem Umgang mit vorhandenen Gefahrstoken 

der Auswahl, Benutzung und Erprobung von 

Körperschutzmitteln 

der Überprüfung der Arbeitsmittel 

allgemeinen Unterweisungen 

der Organisation der Ersten Hilfe und beim 

Brandschutz 

der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsab-

laufs und der Arbeitsumgebung 

Außerdem: 

Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen bege-

hen und dem Unternehmer festgestellte Mängel 

mitteilen, Maßnahmen zur Beseitigung dieser 

Mängel vorschlagen und auf deren Durchführung 

hinwirken

Ursachen von Arbeitsunfällen und berufsbeding-

ten Erkrankungen untersuchen und Maßnahmen 

dazu vorschlagen

An Besprechungen wie dem Arbeitsschutz-Aus-

schuss oder Betriebsversammlungen teilnehmen

2.1  Was gehört zur  
Grundbetreuung? 

Der komplette Katalog der Aufgaben im Rahmen der Grundbetreuung 

bedndet sich in der DGUV Vorschri6 2 „Betriebsärzte und Fachkrä6e für 

Arbeitssicherheit“ Anlage 2 zu § 2 Abs. 3 „Betriebsärztliche und sicher-

heitstechnische Regelbetreuung in Betrieben mit mehr als 10 Beschäf-

tigten“.

2.2  Was umfasst die betriebs-
speziWsche Betreuung?

Die betriebsspezidsche Betreuung berücksichtigt die 

Besonderheiten in einem Unternehmen unabhängig 

von der Branchenzugehörigkeit oder allgemeinen Ge-

fährdungsmerkmalen. Die zu erbringenden Leistun-

gen ergänzen die Grundbetreuung zeitlich begrenzt 

oder dauerha6.

Zur betriebsspeziWschen Betreuung gehört bei-

spielsweise:

Den Unternehmer zu unterstützen und zu beraten 

bei:

der Planung, Ausführung von Betriebsanlagen 

der Beschakung von neuen technischen Arbeits-

mitteln 

der Einführung und Beurteilung von neuen 

Arbeitsverfahren 

der Einführung von neuen oder Verwendung einer 

Vielzahl von Gefahrstoken/Biostoken 

der Veränderung der Arbeitszeitgestaltung

der Anpassung von Arbeitssystemen für beson-

dere betriebliche Personengruppen

Schutzmaßnahmen bei besonders gefährlichen 

Tätigkeiten, wie Arbeiten in brand- und explosi-

onsgefährdeten Bereichen, Arbeiten bei unter 

Druck stehenden Teilen, Alleinarbeit

Darüber hinaus erbringen Betriebsärzte und Fach-

krä6e für Arbeitssicherheit erfahrungsgemäß auch 

außerhalb der im Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) 

und in der DGUV Vorschri6 2 formulierten Aufgaben 

weitere Leistungen – zum Beispiel Wahrnehmung 

von Funktionen des betrieblichen Umwelt- und Strah-

lenschutzes, Mitarbeit in außerbetrieblichen Gremi-

en im Interesse des Au6rag-/Arbeitgebers.
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Beim Festlegen der betriebsspezidschen Betreuung kann der Unter-

nehmer auch auf die in der DGUV Vorschri6 2 Anhang 4 beschriebenen 

Beispiele und Aufgabenfelder zurückgreifen.

Der Unternehmer legt gemeinsam mit der Fachkra6 

für Arbeitssicherheit und dem Betriebsarzt unter Mit-

wirkung der betrieblichen Interessenvertretung die 

Aufgaben und den Aufwand fest. Entsprechend ver-

einbart er dann die Betreuungsleistung mit Betriebs-

arzt und Fachkra6 für Arbeitssicherheit.

Vorschlag zur Vorgehensweise:

1. Mithilfe der Aufstellung „Zeiten der VBG-Betriebe 

für die Grundbetreuung“ (siehe Anhang) festle-

gen, wie viel Aufwand für die Grundbetreuung pro 

Beschä6igten vorzusehen ist.

2. Die Einsatzzeiten für die Grundbetreuung ermit-

teln.

3. Au6eilen, wie viele Anteile dieser Grundbetreu-

ung die Fachkrä6e für Arbeitssicherheit und wie 

viele die Betriebsärzte übernehmen sollen. Bei 

der Au6eilung der Zeiten müssen Betriebsärzte 

und Fachkrä6e für Arbeitssicherheit einen Min-

destanteil von 20 Prozent erhalten (jedoch nicht 

weniger als 0,2 Std./Jahr je Beschä6igten).

4. Kontinuierlich die Grundbetreuung durchführen 

und in diesem Zusammenhang auch die Ge-

fährdungsbeurteilung für den Betrieb umsetzen 

beziehungsweise aktualisieren.

5. Mithilfe der Gefährdungsbeurteilung und der be- 

sonderen Situation im Betrieb die betriebsspezi- 

dschen Aufgabenfelder überprüfen. Dazu können 

auch die in der DGUV Vorschri6 2 Anhang 4 be-

schriebenen Aufgabenfelder eine Orientierungs-

hilfe bieten. 

6. Inhalt, Aufwand und die Personalressourcen für 

die betriebsspezidsche Betreuung festlegen. 

Auch hierbei müssen die Fachkrä6e für Arbeits-

sicherheit und Betriebsärzte hinzugezogen 

werden.

7. Betriebsarzt und Fachkra6 für Arbeitssicherheit 

schri6lich beau6ragen.

8. Ergebnisse der Leistungserbringung erfassen und 

überprüfen. Gegebenenfalls den Aufwand und 

die Ressourcen anpassen. 

2.3  Wie kann der Betrieb 
  vorgehen?

Maßnahmen durchzuführen wie:

Beteiligung an der innerbetrieblichen Arbeits-

schutzausbildung

Begehungen von eigenen Arbeitsstellen mit 

einem Gefährdungspotenzial über dem Durch-

schnitt der Branche sowie Überprüfung der 

Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen 

und Beratungen

Impfungen bei Infektionsgefährdungen

Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Regelmäßig Begehungen der Arbeitsplätze bei 

Kundenunternehmen oder im Außenbereich – 

zum Beispiel Zeitarbeit, Produktionen und Veran-

staltungen, Wach- und Sicherungsdienste

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Zusätzliche betriebsspeziYsche Betreuungsleistun-

gen wie:

Entwicklung und Aurau sowie kontinuierliche 

Arbeit in Managementsystemen – wie beispiels-

weise Arbeitsschutzmanagement-, Gesundheits-

management-System, integrierte Management-

systeme

Betriebsspezidsche Handlungsanleitungen zu 

aktuellen Themen – zum Beispiel Pandemie,  

Berufskra6fahrerqualidkation – auszuarbeiten

An Schulungen der Sicherheitsbeau6ragten im 

Betrieb mitzuwirken
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3. Wie sieht die Regelbetreuung in Unternehmen   
 mit bis zu 10 BeschäPigten aus? 

Die Betreuung in Unternehmen mit bis zu 10 Be-

schä/igten besteht aus Grundbetreuung und anlass-

bezogener Betreuung. Die Grundbetreuung ist min-

destens alle fünf Jahre regelmäßig zu wiederholen. 

Für 

Betriebe der keramischen und Glasindustrie,

Betriebe zur Güterbeförderung im Eisenbahnver-

kehr,

Betriebe der Forschung und Entwicklung im 

Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenscha6en 

und Medizin,

Betriebe für gewerbsmäßige Arbeitnehmerüber-

lassung,

Betriebe zur Reinigung von Verkehrsmitteln,

Betriebe von Kultur- und Unterhaltungseinrich-

tungen

Betriebe von botanischen und zoologischen 

Gärten sowie Naturparks

ist die Wiederholung spätestens nach drei Jahren 

erforderlich.

Die Grundbetreuung erfolgt durch den Betriebsarzt 

oder die Fachkra/ für Arbeitssicherheit. Sie umfasst 

folgende Aufgaben: 

Erstellung beziehungsweise Aktualisierung der 

Gefährdungsbeurteilung

Ableitung von Maßnahmen hieraus
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Neben der Grundbetreuung lässt sich der Unterneh-

mer bei besonderen Anlässen durch einen Betriebs-

arzt oder eine Fachkra/ für Arbeitssicherheit be-

treuen. Zu dieser anlassbezogenen Betreuung kann 

gehören:

Planung, Errichtung, Instandhaltung und Ände-

rung von Betriebsanlagen, Betriebsstätten oder 

der Betriebsorganisation

Einführung neuer oder grundlegende Verände-

rung vorhandener Arbeitsmittel, die ein erhöhtes 

Gefährdungspotenzial zur Folge haben

Einführung neuer oder Änderung von Arbeitsver-

fahren

Gestaltung neuer beziehungsweise Änderung 

vorhandener Arbeitsplätze und -abläufe

Einführung neuer Arbeitsstoke beziehungsweise 

Gefahrstoke

Einführung oder Erprobung von Persönlicher 

Schutzausrüstung

Beratung der Beschä6igten über besondere 

Unfall- und Gesundheitsgefahren

Untersuchung von Unfällen und Berufskrank- 

heiten

Erstellung von Notfall- und Alarmplänen

Beschakung neuer oder gebrauchter Fahrzeuge

Durchführung von Arbeiten im Bereich von 

Gleisen

Zusammenarbeit mit Fremdunternehmen

Die Betreuung durch den Betriebsarzt kann zusätz-

lich bei folgenden Anlässen erforderlich sein: 

durchführen, überprüfen und beurteilen von 

Anlagen, Arbeitssystemen und Arbeitsverfahren

Umgestaltung von Arbeitszeit-, Pausen- und 

Schichtsystemen

bei arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchun-

gen und Beratungen

Suchterkrankungen

Wie ist vorzugehen?

Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten sollten sich an einen Betriebsarzt  

und eine Fachkraft für Arbeitssicherheit oder einen entsprechenden 

Dienstleister wenden und die Grundbetreuung sowie die Modalitäten für 

die anlassbezogene Betreuung vereinbaren. 

Unterstützung und weitere Informationen zum Beispiel beim Verband 

Deutscher Betriebs- und Werksärzte e. V. (VDBW) – www.vdbw.de – und 

beim Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e. V. (VDSI) – www.vdsi.de

Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Ein-

gliederung und Wiedereingliederung behinderter 

Menschen und der (Wieder-)Eingliederung von 

Rehabilitanden

Häufung gesundheitlicher Probleme

Au6reten posttraumatischer Belastungszustände
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Für Unternehmen mit bis zu 50 Beschä/igten ist 

eine Alternative zur Regelbetreuung möglich: das 

Unternehmermodell. Nur Unternehmer, die aktiv in 

das Betriebsgeschehen eingebunden sind, können 

daran teilnehmen. 

Das Unternehmermodell besteht aus 

Motivations- und Informationsmaßnahmen sowie 

Fortbildungsmaßnahmen für den Unternehmer 

und

einer bedarfsorientierten Betreuung durch den 

Betriebsarzt und die Fachkra6 für Arbeitssicher-

heit. 

Das Unternehmermodell gilt für Betriebe mit bis zu 

50 Beschä6igten (mit bis zu 30 Beschä6igten für Be-

triebe der keramischen und Glasindustrie, Betriebe 

zur Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr, Betriebe 

der Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, 

Ingenieur-, Agrarwissenscha6en und Medizin, Be-

triebe für gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung, 

Betriebe zur Reinigung von Verkehrsmitteln, Betriebe 

von Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen, Betrie-

be von botanischen und zoologischen Gärten sowie 

Naturparks).

Die Motivations- und Informationsmaßnahmen ha-

ben das Ziel, den Unternehmer bei der Integration 

des Arbeitsschutzes in seine Abläufe zu unterstüt-

zen. Der Unternehmer soll ihre Notwendigkeit im 

Arbeitsschutz erkennen und bei Bedarf den Betriebs-

arzt oder die Fachkra6 für Arbeitssicherheit hinzu- 

ziehen. 

4. Das Unternehmermodell

Unternehmer, die sich für das Unternehmermodell 

entschieden haben, müssen nach Abschnitt 2.2 der 

Anlage 3 zur UVV „Betriebsärzte und Fachkrä6e für 

Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschri6 2) im Abstand 

von höchstens fünf Jahren an Fortbildungsmaßnah-

men (mit einem Umfang von mindestens vier Lehrein-

heiten) teilnehmen.

Bei den Fortbildungsinhalten orientiert sich der Un-

ternehmer an den jeweiligen betrieblichen Erforder-

nissen. Die VBG erkennt alle von ihr in den Akademi-

en angebotenen Seminare als Fortbildung im Sinne 

der UVV an. Darüber hinaus können von der VBG im 

Einzelfall auch weitere Maßnahmen anerkannt wer-

den – zum Beispiel die Teilnahme an VBG-Branchen-

treken, VBG-Foren oder auch (nach oben genannten 

Kriterien) ausgewählte Veranstaltungen des VDRI.

Nach dem Abschluss der Motivations- und Informati-

onsmaßnahmen entscheidet der Unternehmer selbst 

über die Notwendigkeit und das Ausmaß einer exter-

nen bedarfsorientierten Betreuung. Grundlage für 

seine Entscheidung ist die Gefährdungsbeurteilung. 

Erforderlichenfalls sind bei der Durchführung der Ge-

fährdungsbeurteilung der Betriebsarzt und die Fach-

kra6 für Arbeitssicherheit einzubeziehen. 

Eine detaillierte Beschreibung des Unternehmermo-

dells dnden Sie in der DGUV Vorschri6 2 „Betriebs-

ärzte und Fachkrä6e für Arbeitssicherheit“ Anlage 3 

zu § 2 Abs. 4 „Alternative bedarfsorientierte betriebs-

ärztliche und sicherheitstechnische Betreuung: Un-

ternehmermodell“.
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Wenn Sie Fragen zur DGUV Vorschri/ 2 „Betriebs- 

ärzte und Fachkrä/e für Arbeitssicherheit“ haben, 

hil/ Ihnen die VBG:

Auf der Online-Themenseite „Sicherheitstechnische 

und betriebsärztliche Betreuung“ der VBG dnden Sie 

weitere Informationen – zum Beispiel Fachinfoblätter 

sowie Gesetze und Vorschri6en im Volltext:

www.vbg.de/betriebsarzt-fasi

5. Weitere Unterstützung
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Für die Grundbetreuung sieht die DGUV Vorschri6 2 

„Betriebsärzte und Fachkrä6e für Arbeitssicherheit“ 

feste Zeiten für die jeweiligen Branchen vor. Die Zei-

ten für die Grundbetreuung können Sie folgenderma-

ßen ermitteln:

Zuerst ermitteln Sie anhand der folgenden Tabelle, zu 

welcher Gruppe Ihr Betrieb gehört. Die Gruppe sagt 

Ihnen, wie viele Stunden pro Beschä6igten und Jahr 

Sie für die Grundbetreuung veranschlagen müssen. 

Danach errechnen Sie die Gesamtzahl der Stunden 

für die Grundbetreuung.

Anhang:

Zeiten der VBG-Betriebe für die Grundbetreuung

Wirtscha/szweig 
(a. n. g. = anderweitig nicht genannt)

Gruppe I
2,5 h

Gruppe II
1,5 h

Gruppe III
0,5 h

Gewinnung von Ton und Kaolin x

Torfgewinnung x

Herstellung von Glas und Glaswaren x

Herstellung von feuerfesten kerami schen Werkstoken und Waren x

Herstellung von keramischen Baumaterialien x

Herstellung von sonstigen Porzellan- und keramischen Erzeugnissen x

Herstellung von Erzeugnissen aus Kalksandstein für den Bau x

Steinmetzmäßige Bearbeitung von Naturwerkstein x

Herstellung von Schleisörpern und Schleifmitteln auf Unterlage x

Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr x

Sonstige Personenbeförderung im Land verkehr x

Hörfunkveranstalter x

Fernsehveranstalter x

Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie x

Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten; Webportale x

Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen x

Zentralbanken und Kreditinstitute x

Beteiligungsgesellscha6en x

Treuhand- und sonstige Fonds und ähnli che Finanzinstitutionen x

Sonstige Finanzierungsinstitutionen x
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Wirtscha/szweig  
(a. n. g. = anderweitig nicht genannt)

Gruppe I
2,5 h

Gruppe II
1,5 h

Gruppe III
0,5 h

Versicherungen x

Krankenversicherungen (Betriebskrankenkassen) x

Rückversicherungen x

Pensionskassen und Pensionsfonds x

Mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten x

Mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten x

Fondsmanagement x

Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen x

Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und 
Wohnungen

x

Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte x

Rechtsberatung x

Wirtscha6sprüfung und Steuerberatung; Buchführung x

Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben x

Public-Relations- und Unternehmens beratung x 

Architektur- und Ingenieurbüros x

Technische, physikalische und chemische Untersuchung x

Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenscha6en und 
Medizin

x

Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtscha6s- und Sozialwissen-
scha6en sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenscha6en

x

Werbung x

Markt- und Meinungsforschung x

Ateliers für Textil-, Schmuck-, Gradk- u. ä. Design x

Fotograde und Fotolabors x

Übersetzen und Dolmetschen x

Sonstige freiberufliche, wissenscha6liche und technische Tätigkeiten a. n. g. x

Vermietung von Kra6wagen x

Vermietung von Gebrauchsgütern

Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen x

Leasing von nicht dnanziellen immateriellen Vermögensgegenständen  
¡(ohne Copyrights)

x

Befristete Überlassung von Arbeitskrä6en (gewerblich) x

Befristete Überlassung von Arbeitskrä6en (kaufm.-verw.) x
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Wirtscha/szweig  
(a. n. g. = anderweitig nicht genannt)

Gruppe I
2,5 h

Gruppe II
1,5 h

Gruppe III
0,5 h

Reisebüros und Reiseveranstalter x

Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen x

Private Wach- und Sicherheitsdienste x

Sicherheitsdienste mithilfe von Überwachungs- und Alarmsystemen x

Detekteien x

Hausmeisterdienste x

Reinigung von Verkehrsmitteln x

Sekretariats- und Schreibdienste, Copy-Shops x

Call Center x

Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter x

Inkassobüros und Auskun6eien x

Sozialversicherung x

Kindergärten und Vorschulen x

Grundschulen x

Weiterführende Schulen x

Allgemein bildende weiterführende Schulen Sekundarbereich I x

Allgemein bildende weiterführende Schulen Sekundarbereich II x

Tertiärer und post-sekundärer, nicht tertiärer Unterricht x

Sonstiger Unterricht x

Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht x

Sonstiges Sozialwesen (ohne Heime) x

Darstellende Kunst x

Betrieb von Kultur- und Unterhaltungs einrichtungen x

Museen x

Botanische und zoologische Gärten sowie Naturparks x

Spiel-, Wett- und Lotteriewesen x

Erbringung von Dienstleistungen des Sports x

Betrieb von Sportanlagen x

Vergnügungs- und Themenparks x

Wirtscha6s- und Arbeitgeberverbände, Berufsorganisationen x

Arbeitnehmervereinigungen x

Kirchliche Vereinigungen; politische Parteien sowie sonstige Interessenvertretungen 
und Vereinigungen a. n. g.

x
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unternehmen der VBG im Mitgliedsbeitrag enthalten.

www.vbg.de

Deelbögenkamp 4

Konzept und Realisation:

www.bc-forschung.de



www.vbg.de

Wir sind für Sie da!

Für Sie vor Ort – 

die VBG-Bezirksverwaltungen:

Bergisch Gladbach

Kölner Straße 20  

51429 Bergisch Gladbach

E-Mail: BV.BergischGladbach@vbg.de

Berlin

E-Mail: BV.Berlin@vbg.de

Bielefeld

Nikolaus-Dürkopp-Straße 8  

E-Mail: BV.Bielefeld@vbg.de

Dresden

E-Mail: BV.Dresden@vbg.de

Duisburg

E-Mail: BV.Duisburg@vbg.de

Seminarbuchung unter Tel.:  

Erfurt

E-Mail: BV.Erfurt@vbg.de

Hamburg

Seminarbuchung unter Tel.:  

Ludwigsburg

Martin-Luther-Straße 79

E-Mail: BV.Ludwigsburg@vbg.de

Mainz

E-Mail: BV.Mainz@vbg.de

Seminarbuchung unter Tel.:  

München

E-Mail: BV.Muenchen@vbg.de

Seminarbuchung unter Tel.:  

Würzburg

Riemenschneiderstraße 2

97072 Würzburg

E-Mail: BV.Wuerzburg@vbg.de

Seminarbuchung unter Tel.:  

BG-Akademien für Arbeitssicherheit 

und Gesundheitsschutz:

Akademie Dresden

Königsbrücker Landstraße 4c

01109 Dresden

Akademie Gevelinghausen

Akademie Lautrach

Akademie Storkau

Akademie Untermerzbach

Klinik für Berufskrankheiten

E-Mail: bk-klinik@vbg.de

www.bk-klinik-badreichenhall.de

DGUV Test

Prüf- und ZertiVzierungsstelle

E-Mail: hv.pruefstelle@vbg.de

www.vbg.de

Online-GeschäNsstelle: SERVICE@VBG unter www.vbg.de

Kundendialog der VBG:

Notfall-Hotline für Arbeitnehmer im Auslandseinsatz:  

So Pnden Sie Ihre VBG-Bezirksverwaltung:  

www.vbg.de/kontakt aufrufen und die Postleitzahl Ihres Unternehmens eingeben.

Seminarbuchungen:

online:

telefonisch in Ihrer VBG-Bezirksverwaltung: Montag bis 

Service-Hotline für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz: 

0180 5 8247728 

Bei Beitragsfragen:

VBG – Ihre gesetzliche Unfallversicherung

www.vbg.de
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Bad Reichenhall


